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RS OGH 1983/1/27 8Ob102/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1983

Norm

ABGB §1319a A

Rechtssatz

Mit dem vom Gesetzgeber in Anlehnung an die §§ 970 ABGB, 431 HGB und § 5 EVO gebrauchten Begri9 "Leute" sind

nicht nur Dienstnehmer im engeren oder weiteren Sinn gemeint; es muß nur auch ein gewisses Naheverhältnis zum

Wegehalter bestehen, das es diesem ermöglicht, seinen "Leuten" gegenüber im Einzelfall konkrete Anordnungen im

Rahmen seiner Verpflichtung durchzusetzen.
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